
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2005/5/19 6Ob50/05d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.2005

Norm

UVG §4 Z5

UVG §15 Abs2

Rechtssatz

Ein Rekurs gegen eine Vorschussgewährung nach § 4 Z 5 UVG kann nicht auf solche Umstände gestützt werden, die

den Grund und die Höhe des Unterhaltsanspruchs betreffen.

Entscheidungstexte

6 Ob 50/05d

Entscheidungstext OGH 19.05.2005 6 Ob 50/05d
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